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IhrAntragaufZugang zu Informationengemäß $5 Absatz1 Satz1Informationsfreiheitsgesetz fürdas

Land NRW (IFG NRW) vom 02.03.2020

SehrgeehrterHerr

Mitemailvom 02.03.2020beantragtenSieZugangzuInformationengemäß $ 5Absatz1Satz1Informationsfrei-

heitsgesetzfürdasLandNRW (IFGNRW), nämlichdieÜbersendung von„InformationensowieeineAuflistung
zusämtlichenmeldepflichtigenGeschenken,die aktuelleundehemaligeAngehörigedesRatesderStadtSchwerte

sowieMitarbeiterderKommunalverwaltungSchwertein2019mitBezugzuihremAmterhaltenhaben,ausde-

nen folgendeAngabenhervorgehen:

-ArtdesGeschenkes

-Wert

-Verwendung.“

Ich binzurEntscheidungüberIhrenAntragzuständig.

IhrAntragwar wiefolgtauszulegen:

InZiffer4 der„DienstanweisungzurVorbeugungvonKorruptionundzumSchutzderMitarbeiter*innender
StadtSchwerteinderFassungvom 17.12.2019“heißteswörtlich:

„Für einekorrekteund unparteiischeAufgabenerfüllungsindBelohnungenundGeschenkeodersonstigeVer-

günstigungennichterforderlich.Nach geltendemRecht($3 TVöD, VV zu$ 59LBG NRW/$ 42BeamtStGvom

10.11.2009)dürfenBediensteteBelohnungenundGeschenkeinBezugaufihrAmt oderihreTätigkeitnurmitZu-

stimmungdesBürgermeistersannehmen.Die VerletzungdieserPflichtkannzustraf-,beamten-und/oderarbeits-
rechtlichenKonsequenzen:führen.DiefolgendenVerhaltensregelnsindverbindlich.SiesollenbestimmteTatbe-

ständegenerellregelnund.damitdenBeschäftigtenHandlungssicherheitimHinblickaufdieVermeidungvon
Korruptionbieten.

1.DieAnnahme vonGeldgeschenkenistausnahmslosunzulässig.Ausgenommen hiervonsindKleinstbeträge

(z.B.Wechselgeldaufrundungsbeträge)biszueinemEuro,dieunterderBedingungderZuführungzueinerge-
meinsamenKasse(,Kaffeekasse‘‘)überlassenwerden.
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2. Massenwerbeartikel wie Kalender, Kugelschreiber, Schreib-blocks und sonstige Büroartikel oder ähnliches
dürfen, da deren Annahme dem Höflichkeitsgebot entspricht, ohne Zustimmung des*der Dienstvorgesetzten ange-
nommen werden. Die Annahme geringwertiger Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung von Dienstge-

schäften, z.B. von Erfrischungen oder das Abholen mit einem Pkw vom Bahnhofzum Gesprächstermin bei aus-
wärtigen Terminen,ist gleichfalls gestattet.

3. Übliche und angemessene Bewirtung im Rahmen eines dienstlichen Geschäftes oder dienstlich bedingter ge-

sellschaftlicher Verpflichtungen (z.B. offizielle Empfänge, Dienstbesprechungen mit Dritten, Einweihungen, Be-
triebsbesichtigungen, Richtfeste und Ausstellungseröffnungen) dürfen ebenfalls ohne Zustimmung angenommen

werden.

Der Wert der unter Ziffern 2 und 3 aufgeführten Artikel bzw. Dienstleistungen darfden Betrag von 20 € nicht

überschreiten.

4. Alle darüberhinausgehenden Geschenke und Zuwendungen sind mit Hinweis aufdiese Dienstanweisung abzu-

lehnen oder zurück zu geben. Geschenke, die aus der Situation heraus nicht mehr abgewiesen oder zurückgege-
ben werden können, sind unverzüglich dem Bürgermeister zuzuleiten. Sie werden entweder von dort zurückge-
sandt oder einem gemeinnützigen Zweck zur Verfügung gestellt.“

Daraus wird deutlich, dass es eine generelle Anzeigepflichtnicht gibt.

Denletzten Satz der vorzitierten Ziffer 4 lege ich im Sinne Ihres Begehrens dahin gehend aus, dass aufgrund der

darin geregelten Verpflichtung zur Zuleitung an den Bürgermeister eine Informationspflicht an den obersten
Dienstherrn besteht, wenn Geschenke nicht abgelehnt werden können.

U.

Mit dieser Auslegung gebe ich Ihrem zulässigen Antrag teilweise statt und erteile Ihnen die beantragte Informa-
tion bezogen auf das Jahr 2019 wiefolgt:

0 (in Worten: Null)

In Bezug auf die von Ihnen in Bezug auf„aktuelle und ehemalige Angehörige des Rates der Stadt Schwerte“ nach-
gefragten Informationenteile ich mit, dass solche hier nicht vorhandensind, weil eine gesetzliche Meldepflichtfür
ehrenamtliche Mandatsträger nicht besteht.

Im Übrigen ist Ihr Antrag auch insoweit zu unbestimmt, weil wegen der Verwendung des Wortes „ehemalige“ in
Beziehung zu dem Jahr 2019 daraus nicht ersichtlich wird, für welche Mandatsträger genau Sie die Information

begehren.

In Betracht kämenalle zurzeit dem Rat der Stadt Schwerte angehörenden undsolche,die in früheren Wahlperioden
dem Rat angehörten oder nur diejenigen aus der laufenden Wahlperiode und solche, die in dieser Wahlperiode
ausgeschieden sind. Darauf kommtes insoweitjedoch nicht an, weil es eine „Meldepflicht“ für Ratsmitglieder nicht
gibt und auch noch nicht gegebenhat.

Deswegen war Ihr Antrag teilweise abzulehnen.

II.

GemäßZiffer 1.1. der Anlage zur Vervaltungsgebührenordnung zum Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-West-

falen (VerwGebO IFG NRW)ergeht eine schriftliche Auskunft gebührenfrei, wie auch die Ablehnung eines An-

trags gemäß $ 11 Absatz 1 Satz 1 IFGNRW.

Ihre Rechte:



Gegendiesen Bescheidkann innerhalbeinesMonatsnachZustellungKlagebeidem VerwaltungsgerichtinGel-

senkirchen,Bahnhofsvorplatz3,45879Gelsenkirchen,schriftlichoderzurNiederschriftdesUrkundsbeamtender

Geschäftsstelleerhobenwerden.

Die KlagekannauchdurchÜbertragungeineselektronischenDokumentsandieelektronischePoststelledesGe-

richtserhobenwerden.Das elektronischeDokument muss fürdieBearbeitungdurchdas Gerichtgeeignetsein.Es

muss miteinerqualifiziertenelektronischen SignaturderverantwortendenPersonversehenseinodervon derver-

antwortendenPersonsigniertundaufeinemsicherenÜbermittlungsweggemäß$55aAbs.4VwGOeingereicht
werden.Die fürdieÜbermittlungund BearbeitunggeeignetentechnischenRahmenbedingungenbestimmensich

nachnähererMaßgabe derVerordnungüberdietechnischenRahmenbedingungendeselektronischenRechtsver-

kehrsund überdasbesondereelektronischeBehördenpostfach(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnungß
ERVV) vom 24.November2017(BGBl.IS.3803).

DieKlagemussdenKläger,denBeklagtenunddenGegenstanddesKlagebegehrensbezeichnen.Siesolleinen
bestimmtenAntragenthalten.DiezurBegründungdienendenTatsachenundBeweismittelsollenangegebenwer-
den.

DerKlagenebstAnlagensollensovieleAbschriftenbeigefÖgtwerden,dassalleBeteiligteneineAusfertigung
erhaltenkönnen.

FallsdieFristdurchdasVerschuldeneinesvonIhnenBevollmächtigtenversäumtwerdensollte,sowürdedessen
VerschuldenIhnenzugerechnetwerden.

Hinweis:

WeitereInformationenerhaltenSieaufderInternetseitewww.justiz.de.

Hinweisgemäß $5 Absatz2 Satz2 IFG NRW

JederhatdasRecht,dieLandesbeauftragtefÖrdenDatenschutzalsBeauftragtefÖrdasRechtaufInformationan-
zurufen.Das DatenschutzgesetzdesLandesNRW giltentsprechend.Die Anschriftlautet:LandesbeauftragtefÖr

Datenschutzund InformationsfreiheitNRW, Postfach20 0444,40102Düsseldorf.

ÜÜ Ü

Ü Ü Ü


